
  

  

Abstimmungsvorlage 
 

Steuergesetz 

Nachtrag vom 28. Juni 2019 

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass GDB 641.4 (Steuergesetz vom 30. Oktober 1994) (Stand 1. Ja-
nuar 2019) wird wie folgt geändert: 

Art.  2 Abs. 3 (geändert), Abs. 4a (neu) 

3 Der Steuerfuss der Kantonssteuer beträgt 3,15 Einheiten. Der Gemeinde-
steuerfuss wird durch Beschluss der Gemeindeversammlung festgelegt.1) 

4a Die Gemeindeversammlung kann bei guter Finanzlage mit der Verabschie-
dung des Voranschlages der Gemeinde für das betreffende Voranschlags-
jahr einen Rabatt des Gemeindesteuerfusses gewähren. 

Art.  20c (neu) 

Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand bei selbstständiger Er-
werbstätigkeit 

1 Für den Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand bei selbststän-
diger Erwerbstätigkeit ist Art. 79a dieses Gesetzes sinngemäss anwendbar. 

                                                        
1) Siehe auch Art. 8 des Gesetzes über die Planung, den Bau und die Finanzierung des 

Projekts Hochwassersicherheit Sarneraatal (GDB 740.2) über die seit dem 1. Januar 
2015 erhobene zweckgebundene Staatssteuer zur Finanzierung des Projekts Hoch-
wassersicherheit Sarneraatal 

http://gdb.ow.ch/data/641.4/de
http://gdb.ow.ch/data/740.2/de


 

 

Art.  21a (neu) 

Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbstständiger 
Erwerbstätigkeit 

1 Für das Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit sind Art. 78a und 78b dieses Gesetzes sinnge-
mäss anwendbar. 

Art.  22 Abs. 4 (aufgehoben) 

4 Aufgehoben 

Art.  22a Abs. 1 

1 Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von Art. 22 Abs. 1 Bst. c 
dieses Gesetzes gilt auch: 

b. (geändert) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung am Grund- 
oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus 
dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personenunter-
nehmung oder einer juristischen Person, an welcher der Veräusserer 
oder Einbringer nach der Übertragung zu mindestens 50 Prozent am 
Kapital beteiligt ist, soweit die gesamthaft erhaltene Gegenleistung die 
Summe aus dem Nennwert der übertragenen Beteiligung und den Re-
serven aus Kapitaleinlagen nach Art. 22b dieses Gesetzes übersteigt; 
dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere Beteiligte die Übertragung 
gemeinsam vornehmen. 

Art.  22b (neu) 

Kapitaleinlagenprinzip 

1 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen (Reserven aus 
Kapitaleinlagen), die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. 
Dezember 1996 geleistet worden sind, wird gleich behandelt wie die Rück-
zahlung von Grund- oder Stammkapital. Absatz 2 bleibt vorbehalten. 

2 Schüttet eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die an einer 
schweizerischen Börse kotiert ist, bei der Rückzahlung von Reserven aus 
Kapitaleinlagen nach Absatz 1 nicht mindestens im gleichen Umfang übrige 
Reserven aus, so ist die Rückzahlung im Umfang der halben Differenz zwi-
schen der Rückzahlung und der Ausschüttung der übrigen Reserven steuer-

bar, höchstens aber im Umfang der in der Gesellschaft vorhandenen, han-
delsrechtlich ausschüttungsfähigen übrigen Reserven. 

3 Absatz 2 ist nicht anwendbar auf Reserven aus Kapitaleinlagen: 



 

 

a. die bei fusionsähnlichen Zusammenschlüssen durch Einbringen von 
Beteiligungs- und Mitgliedschaftsrechten an einer ausländischen Kapi-
talgesellschaft oder Genossenschaft nach Art. 81 Abs. 1 Bst. c dieses 
Gesetzes oder durch eine grenzüberschreitende Übertragung auf eine 
inländische Tochtergesellschaft nach Art. 81 Abs. 1 Bst. d dieses Ge-
setzes nach dem 24. Februar 2008 entstanden sind; 

b. die im Zeitpunkt einer grenzüberschreitenden Fusion oder Umstruktu-
rierung nach Art. 81 Abs. 1 Bst. b und Abs. 4 dieses Gesetzes oder der 
Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung nach dem 24. 
Februar 2008 bereits in einer ausländischen Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft vorhanden waren; 

c. im Falle der Liquidation der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft. 

4 Die Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss auch für Reserven aus Kapitalein-
lagen, die für die Ausgabe von Gratisaktien oder für Gratisnennwerterhöhun-
gen verwendet werden. 

5 Entspricht bei der Rückgabe der Beteiligungsrechte an einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert ist, 
die Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen nicht mindestens der 
Hälfte des erhaltenen Liquidationsüberschusses, so vermindert sich der steu-
erbare Anteil dieses Liquidationsüberschusses um die halbe Differenz zwi-
schen diesem Anteil und der Rückzahlung, höchstens aber im Umfang der in 
der Gesellschaft vorhandenen Reserven aus Kapitaleinlagen, die auf diese 
Beteiligungsrechte entfallen. 

Art.  25 Abs. 1 

1 Als weitere Einkünfte sind insbesondere steuerbar: 

e. Aufgehoben 

Art.  26 Abs. 1 

1 Steuerfrei sind: 

i. (geändert) die Gewinne, die in Spielbanken mit Spielbankenspielen er-
zielt werden, die nach dem Bundesgesetz über Geldspiele zugelassen 
sind, sofern diese Gewinne nicht aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
stammen; 

j. (geändert) die einzelnen Gewinne bis zum Betrag von 1 Million Franken 
aus der Teilnahme an Grossspielen, die nach dem Bundesgesetz über 
Geldspiele zugelassen sind, und aus der Online-Teilnahme an Spiel-
bankenspielen, die nach dem Bundesgesetz über Geldspiele zugelas-
sen sind; 



 

 

k. (neu) die Gewinne aus Kleinspielen, die nach dem Bundesgesetz über 
Geldspiele zugelassen sind; 

l. (neu) die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspie-
len zur Verkaufsförderung, die nach Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e des Bun-
desgesetzes über Geldspiele diesem nicht unterstehen, sofern die 
Grenze von Fr. 1 000.– nicht überschritten wird. 

Art.  28 Abs. 1, Abs. 3 (geändert) 

1 Als Berufskosten werden abgezogen: 

a. (geändert) die notwendigen Kosten bis zu einem Betrag von Fr. 10 
000.– für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte; 

c. (geändert) die notwendigen Kosten für die Unterkunft bei auswärtigem 
Wochenaufenthalt; 

3 Für die Berufskosten nach Absatz 1 Buchstaben a, b, c und g werden Pau-
schalansätze festgelegt; im Falle von Absatz 1 Buchstaben c und g steht den 
Steuerpflichtigen der Nachweis höherer Kosten offen. Der Kantonsrat regelt 
das Nähere durch Verordnung. 

Art.  34 Abs. 2a (neu) 

2a Den Unterhaltskosten sind Investitionen gleichgestellt, die dem Energie-
sparen und dem Umweltschutz dienen, soweit sie bei der direkten Bundes-
steuer abziehbar sind. Gleiches gilt für die Rückbaukosten im Hinblick auf 
einen Ersatzneubau. Die abziehbaren Investitions- und Rückbaukosten sind 
in den zwei nachfolgenden Steuerperioden abziehbar, soweit sie in der lau-
fenden Steuerperiode, in welcher die Aufwendungen angefallen sind, steuer-
lich nicht vollständig berücksichtigt werden können. 

Art.  35 Abs. 1 

1 Von den Einkünften werden abgezogen: 

n. (geändert) von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme an Geld-
spielen, welche nicht nach Art. 26 Abs. 1 Bst. i bis l dieses Gesetzes 
steuerfrei sind, werden fünf Prozent, jedoch höchstens Fr. 5 000.–, als 
Einsatzkosten abgezogen. Von den einzelnen Gewinnen aus der On-
line-Teilnahme an Spielbankenspielen nach Art. 26 Bst. j dieses Geset-
zes werden die vom Online-Spielerkonto abgebuchten Spieleinsätze im 
Steuerjahr, jedoch höchstens Fr. 25 000.– abgezogen; 



 

 

Art.  78a (neu) 

Patente und vergleichbare Rechte: Begriffe 

1 Als Patente gelten: 

a. Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Okto-
ber 1973 in seiner revidierten Fassung vom 29. November 2000 mit Be-
nennung der Schweiz; 

b. Patente nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954; 

c. ausländische Patente, die den Patenten nach den Buchstaben a oder b 
entsprechen. 

2 Als vergleichbare Rechte gelten: 

a. ergänzende Schutzzertifikate nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 
1954 und deren Verlängerung; 

b. Topographien, die nach dem Topographiengesetz vom 9. Oktober 1992 
geschützt sind; 

c. Pflanzensorten, die nach dem Sortenschutzgesetz vom 20. März 1975 
geschützt sind; 

d. Unterlagen, die nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 ge-
schützt sind; 

e. Berichte, für die gestützt auf Ausführungsbestimmungen zum Landwirt-
schaftsgesetz vom 29. April 1998 ein Berichtsschutz besteht; 

f. ausländische Rechte, die den Rechten nach den Buchstaben a bis e 
entsprechen. 

Art.  78b (neu) 

Patente und vergleichbare Rechte: Besteuerung 

1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf Antrag 
der steuerpflichtigen Person im Verhältnis des qualifizierenden Forschungs- 
und Entwicklungsaufwands zum gesamten Forschungs- und Entwicklungs-
aufwand pro Patent oder vergleichbares Recht (Nexusquotient) mit einer Er-
mässigung von 90 Prozent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns 
einbezogen. 

2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produk-
ten enthalten sind, ermittelt sich, in dem der Reingewinn aus diesen Produk-
ten jeweils um 6 Prozent der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie 
um das Markenentgelt vermindert wird. 



 

 

3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals 
ermässigt besteuert (Boxeneintritt), so wird der in vergangenen Steuerperio-
den bereits berücksichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwand zu einem 
Steuersatz von 1 Prozent besteuert. 

4 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals 
nicht mehr ermässigt besteuert (Boxenaustritt), so wird auf Antrag der in ver-
gangenen Steuerperioden angefallene Forschungs- und Entwicklungsauf-
wand zu 1 Prozent an die Gewinnsteuern angerechnet. Die Anrechnung ist 
auf den Betrag beschränkt, der beim Eintritt nach Absatz 3 erhoben wurde. 
Der Antrag ist spätestens bis zur Rechtskraft der Veranlagung der Steuerpe-
riode zu stellen, in welcher der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren 
Rechten erstmals nicht mehr ermässigt besteuert wird, ansonsten der An-
spruch nach diesem Absatz erlischt. 

5 Für die Fälligkeiten gelten Art. 244 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 dieses Geset-
zes sinngemäss. 

6 Der Regierungsrat erlässt weiterführende Bestimmungen, insbesondere: 

a. zur Berechnung des ermässigt steuerbaren Reingewinns aus Patenten 
und vergleichbaren Rechten, namentlich zum Nexusquotienten; 

b. zur Anwendung der Regelung auf Produkte, die nur geringe Abweichun-
gen voneinander aufweisen und denen dieselben Patente und ver-
gleichbaren Rechte zugrunde liegen; 

c. zu den Dokumentationspflichten; 

d. zum Beginn und Ende der ermässigten Besteuerung; 

e. zur Behandlung der Verluste aus Patenten und vergleichbaren Rech-
ten. 

Art.  79a (neu) 

Zusätzlicher Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand 

1 Auf Antrag können Forschungs- und Entwicklungsaufwand, welcher der 
steuerpflichtigen Person direkt oder durch Dritte im Inland indirekt entstanden 
ist, um höchstens 50 Prozent über den geschäftsmässig begründeten For-
schungs- und Entwicklungsaufwand hinaus zum Abzug zugelassen werden. 

2 Als Forschung und Entwicklung gelten die wissenschaftliche Forschung und 
die wissenschaftsbasierte Innovation nach Art. 2 des Bundesgesetzes vom 
14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und Innovation. 

3 Ein erhöhter Abzug ist zulässig auf: 



 

 

a. dem direkt zurechenbaren Personalaufwand für Forschung und Ent-
wicklung, zuzüglich eines Zuschlags von 35 Prozent dieses Personal-
aufwands, höchstens aber bis zum gesamten Aufwand der steuerpflich-
tigen Person; 

b. 80 Prozent des Aufwands für durch Dritte in Rechnung gestellte For-
schung und Entwicklung. 

4 Ist der Auftraggeber der Forschung und Entwicklung abzugsberechtigt, so 
steht dem Auftragnehmer dafür kein Abzug zu. 

Art.  79b (neu) 

Entlastungsbegrenzung 

1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach den Art. 78a, 78b Abs. 1 und 2 
und 79a dieses Gesetzes darf nicht höher sein als 70 Prozent des steuerba-
ren Gewinns vor Verlustverrechnung, wobei der Nettobeteiligungsertrag nach 
Art. 88 dieses Gesetzes ausgeklammert wird, und vor Abzug der vorgenom-
menen Ermässigungen. 

2 Es dürfen weder aus den einzelnen Ermässigungen noch aus der gesamten 
steuerlichen Ermässigung Verlustvorträge resultieren. 

Art.  81 Abs. 2 (geändert), Abs. 4 (geändert) 

2 Überträgt eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft eine Beteiligung 
auf eine ausländische Konzerngesellschaft, so wird für die Differenz zwi-
schen dem Gewinnsteuerwert und dem Verkehrswert der Beteiligung die Be-
steuerung aufgeschoben. Der Steueraufschub entfällt, wenn die übertragene 
Beteiligung an einen konzernfremden Dritten veräussert wird, wenn die Ge-
sellschaft, deren Beteiligungsrechte übertragen wurden, ihre Aktiven und 
Passiven in wesentlichem Umfang veräussert oder wenn sie liquidiert wird.  

4 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, wel-
che nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmen-
mehrheit oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt oder 
indirekt gehaltene Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am Grund- oder 
Stammkapital einer anderen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Be-
triebe oder Teilbetriebe sowie Gegenstände des betrieblichen Anlagevermö-
gens zu den bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen 
werden. Vorbehalten bleibt die Übertragung auf eine inländische Tochterge-
sellschaft nach Absatz 1 Buchstabe d. 

a. Aufgehoben 

b. Aufgehoben 



 

 

Art.  84a (neu) 

Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steuerpflicht 

1 Deckt die steuerpflichtige Person bei Beginn der Steuerpflicht stille Reser-
ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts auf, so unterliegen 
diese nicht der Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt werden dürfen stille Reser-
ven einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus Beteiligungen von 
mindestens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und 
an den Reserven einer anderen Gesellschaft. 

2 Als Beginn der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, 
Betrieben, Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Ausland in einen inländi-
schen Geschäftsbetrieb oder in eine inländische Betriebsstätte, das Ende ei-

ner Steuerbefreiung nach Art. 76 dieses Gesetzes sowie die Verlegung des 
Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung in die Schweiz. 

3 Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zum Satz abzuschreiben, 
der für Abschreibungen auf den betreffenden Vermögenswerten steuerlich 
angewendet wird. 

4 Der aufgedeckte selbst geschaffene Mehrwert ist innert zehn Jahren abzu-
schreiben. 

Art.  84b (neu) 

Besteuerung stiller Reserven am Ende der Steuerpflicht 

1 Endet die Steuerpflicht, so werden die in diesem Zeitpunkt vorhandenen, 
nicht versteuerten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts besteuert. 

2 Als Ende der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, Be-
trieben, Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Inland in einen ausländi-
schen Geschäftsbetrieb oder in eine ausländische Betriebsstätte, der Über-
gang zu einer Steuerbefreiung nach Art. 76 Abs. 1 dieses Gesetzes sowie 
die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung ins Ausland. 

Art.  89 

Aufgehoben 

Titel nach Art. 89 

3.2.2.3. (aufgehoben) 



 

 

Art.  90 

Aufgehoben 

Art.  92a Abs. 1 (geändert) 

1 Die Aufteilung des Ertrags aus der Gewinnsteuer gemäss Art. 87, 91 und 
92 dieses Gesetzes erfolgt im Verhältnis von je 48 Prozent für den Kanton 
und die Einwohnergemeinde und 4 Prozent für die Kirchgemeinde. 

Art.  94 Abs. 1 (geändert) 

1 Das steuerbare Eigenkapital der Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapital, dem Par-
tizipationskapital, den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebildeten 
stillen Reserven. 

Art.  98 Abs. 1 (geändert) 

1 Die Kapitalsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften beträgt 
0,01 Promille des steuerbaren Eigenkapitals. 

Art.  99 

Aufgehoben 

Art.  100 Abs. 2 (geändert) 

2 Die Kapitalsteuer der Vereine, Stiftungen, Korporationen, Teilsamen, Alp-
genossenschaften und übrigen juristischen Personen beträgt 0,01 Promille 
des steuerbaren Eigenkapitals. 

Art.  101a Abs. 1 (geändert) 

1 Die Aufteilung des Ertrags aus der Kapitalsteuer gemäss Art. 98, 100 und 
101 dieses Gesetzes erfolgt im Verhältnis von je 48 Prozent für den Kanton 
und die Einwohnergemeinde und 4 Prozent für die Kirchgemeinde. 

Art.  110 Abs. 1 

1 Der Steuerabzug wird vorgenommen auf Grund eines Tarifes für: 

a. (geändert) Tarif A: Alleinstehende, ledige, getrennt lebende, geschie-
dene oder verwitwete Steuerpflichtige mit und ohne Kinder (Kinder nicht 
im eigenen Haushalt); 



 

 

b. (geändert) Tarif B: Verheiratete, in rechtlich und tatsächlich ungetrenn-
ter Ehe lebende Alleinverdienende; 

c. (geändert) Tarif C: Verheiratete, in rechtlich und tatsächlich ungetrenn-
ter Ehe lebende Ehegatten, die beide hauptberuflich in der Schweiz o-
der im Ausland erwerbstätig sind; 

d. (geändert) Tarif D: 

1. (neu) Personen, die eine Nebenerwerbstätigkeit ausüben, für die 
Nebenerwerbseinkünfte neben der Haupterwerbstätigkeit; 

2. (neu) Personen, die vom Versicherer Ersatzeinkünfte nach Art. 
111 bis 113 dieses Gesetzes beziehen, für diese Einkünfte; 

e. (neu) Tarif H: Ledige, getrennt lebende, geschiedene oder verwitwete 
Steuerpflichtige, die mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Perso-
nen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur 
Hauptsache bestreiten. 

Art.  155 Abs. 1 (geändert) 

1 Die einfache Grundstückgewinnsteuer beträgt 2 Prozent des Grundstück-
gewinns. 

Titel nach Art. 324 (neu) 

10.11 Übergangs- und Schlussbestimmungen zum Nachtrag 
vom 28. Juni 2019 

Art.  325 (neu) 

Übergangsbestimmungen 

1 Gesellschaften, welche nach dem 31. Dezember 2016, aber vor dem 1. Ja-
nuar 2020 den Status als Holding- oder Verwaltungsgesellschaft gemäss Ar-
tikel 89 und 90 des bisherigen Rechts verloren oder aufgegeben und dabei 
bestehende stille Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehr-
werts aufgedeckt haben, können auf Antrag die am 1. Januar 2020 noch be-
stehenden aufgedeckten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaf-
fenen Mehrwerts bis spätestens am 31. Dezember 2024 abschreiben. Artikel 
79b dieses Gesetzes bleibt vorbehalten. Soweit die aufgedeckten stillen Re-
serven am 31. Dezember 2024 noch bestehen, sind sie auf diesen Zeitpunkt 
steuerneutral aufzulösen. 



 

 

2 Gesellschaften, welche gemäss Artikel 89 und 90 des bisherigen Rechts 
besteuert wurden und die keinen Antrag gemäss Absatz 1 gestellt haben, 
können beantragen, dass die im Zeitpunkt des Statuswechsels bestehenden 
stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit 
sie bisher nicht steuerbar gewesen wären, mit einer Verfügung festgestellt 
und im Falle ihrer Realisation bis am 31. Dezember 2024 gesondert besteuert 
werden. Die feste Sondersteuer beträgt 1 Prozent für das Steuerjahr 2020, 
1,2 Prozent für das Steuerjahr 2021, 1,4 Prozent für das Steuerjahr 2022, 1,6 
Prozent für das Steuerjahr 2023 und 1,8 Prozent für das Steuerjahr 2024. 
Der Antrag muss mit der Steuererklärung für die erste Periode nach Wegfall 

des Steuerstatus schriftlich eingereicht werden und hat die nötigen Angaben 
für die Bewertung der stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffe-
nen Mehrwerts zu enthalten. 

Art.  326 (neu) 

Befristete Erhöhung des Steuerfusses der Kantonssteuer 

1 Für die Steuerjahre 2020 bis 2024 wird der Steuerfuss der Kantonssteuer 
um 0,1 Einheiten erhöht. 

II. 

Der Erlass GDB 641.41 (Vollziehungsverordnung zum Steuergesetz 
vom 18. November 1994) (Stand 1. Januar 2019) wird wie folgt geändert: 

Art.  28 Abs. 1 (geändert) 

Besondere Fälle (Art. 87 StG) (Überschrift geändert) 

1 Der Steuersatz kann in besonderen Fällen im Zusammenhang mit auslän-
dischen Beziehungen erhöht werden. 

Art.  30 

Aufgehoben 

Art.  37 Abs. 1 

1 Die vom Regierungsrat für jede Steuerperiode zu erlassenden Ausfüh-
rungsbestimmungen (Art. 165 Abs. 2 StG) sind im Amtsblatt zu veröffentli-
chen. Darin werden insbesondere geregelt: 

a. (geändert) die Frist für die allgemeine Zustellung der Mitteilung zur Ein-
reichung der Steuererklärung sowie die Frist für die Einreichung der 
Steuererklärung durch die Steuerpflichtigen; 

http://gdb.ow.ch/data/641.41/de


 

 

Art.  49a Abs. 1 (geändert) 

1 Ab dem zweiten Mahnschreiben sind den Steuerpflichtigen je Fr. 40.– als 
Mahngebühr in Rechnung zu stellen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Er unterliegt dem fakultativen 
Referendum. 

  

Behördenreferendum: 

Der Kantonsrat beschliesst, gestützt auf Art. 59 Abs. 2 Bst. a der Kantons-
verfassung, diesen Nachtrag der Volksabstimmung zu unterbreiten. 

Sarnen, 28. Juni 2019 Im Namen des Kantonsrats 
Der Ratspräsident: Reto Wallimann 

Der Ratssekretär: Beat Hug 


